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(54) NH-Kontaktanordnung

(57) Bei einer Kontaktanordnung für NH-Siche-
rungslasttrennschalter (1), NH-Sicherungslastschaltlei-
sten oder dergleichen mit einer Kontakttulpe (2) zur Auf-
nahme eines Messers (4) einer NH-Sicherung und mit
einem Berührungsschutz (5) für die Kontakttulpe (2),

welcher mit einer Öffnung (6) für das Durchführen des
Sicherungsmessers (4) sowie angrenzend an diese Öff-
nung (6) mit angeformten Löschplatten (7) als Lichtbo-
gen-Löschmittel versehen ist, wird vorgeschlagen, als
Löschmittel zusätzlich zu den Löschplatten (7) bedarfs-
weise auf diesen eine Löschkammer (8) zu montieren.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kon-
taktanordnung für NH-Sicherungslasttrennschalter,
NH-Sicherungslastschaltleisten oder dergleichen mit ei-
ner Kontakttulpe zur Aufnahme eines Messers einer
NH-Sicherung und mit einem Berührungsschutz für die
Kontakttulpe, welcher mit einer Öffnung für das Durch-
führen des Sicherungsmessers sowie angrenzend an
diese Öffnung mit angeformten Löschplatten als Licht-
bogen-Löschmittel versehen ist.

STAND DER TECHNIK

[0002] Derartige Kontaktanordnungen sind bekannt
und auch im praktischen Einsatz. Sie können ein- oder
mehrpolig ausgeführt sein. Üblicherweise ist die NH-Si-
cherung an der Unterseite eines Schaltdeckels befe-
stigt, welcher an dem Trennschalter oder der Lastschalt-
leiste schwenkbar oder durch Parallelführungen befe-
stigt ist. Insbesondere beim Ausschalten, wenn das/die
Messer der NH-Sicherung aus seiner/ihren Kontakttul-
pe/n herausgezogen wird, entsteht ein Lichtbogen. Bei
der Löschung dieses Lichtbogens helfen die Löschplat-
ten.
[0003] Als Löschmittel an solchen Kontaktanordnun-
gen sind andererseits auch Löschkammern bekannt,
die mit mehreren etwa u-fömigen und mit gegenseiti-
gem Abstand übereinander gestapelten Löschblechen
versehen sind. Von ihrer Löschwirkung her sind die
Löschkammern den Löschplatten überlegen. Von ihrem
Aufbau her sind sie jedoch wesentlich aufwendiger und
teurer als Löschplatten, die z.B. bei der Herstellung des
Berührungsschutzes als Kunststoffspritzteil ohne jeden
zusätzlichen Aufwand einfach als angespritzte Rippen
erhalten werden können.
[0004] NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Siche-
rungslastschaltleisten oder dergleichen Geräte, bei de-
nen Kontaktanordnungen der betrachteten Art zum Ein-
satz kommen, sind üblicherweise für ein bestimmtes
Schaltvermögen nach IEC 60947-3 ausgelegt. Eine nor-
miertes Schaltvermögen ist beispielsweise AC22 bei
690V. Ein anderes normiertes Schaltvermögen ist AC
23 bei 690 V. Wegen der begrenzten Löschwirkung von
Löschplatten werden Kontaktanordnungen der ein-
gangs genannten Art in der Praxis nur bis zu dem ge-
nannten Schaltvermögen von AC22 eingesetzt. Bei
grösseren Schaltvermögen wie dem erwähnten von
AC23 kommen Kontaktanordnungen mit Löschkam-
mern zum Einsatz.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0005] Durch die Erfindung, wie sie in den Patentan-
sprüchen gekennzeichnet ist, wird eine Kontaktanord-
nung geschaffen, welche sich in einfacher Weise an die

vorstehend erläuterten unterschiedlichen Gegebenhei-
ten durch lediglich bedarfsweises Montieren einer
Löschkammer auf den standardmässig vorhandenen
Löschplatten anpassen lässt.
[0006] Durch die Erfindung wird die Typenvielfalt an
NH-Sicherungslasttrennschaltern, NH-Sicherungslast-
schaltleisten oder dergleichen reduziert, was sich auch
günstig auf die Lagerhaltung auswirkt. Ein weiterer Vor-
teil der Erfindung ist darin zu sehen, dass die Kombina-
tion aus Löschplatten und Löschkammer noch bessere
Löscheigenschaften aufweist als die genannten Teile je-
weils allein.
[0007] Bevorzugt umfasst die Löschkammer in an
sich bekannter Weise ein Isolierstoffgehäuse, in wel-
ches die Löschbleche, inbesondere solche von u-förmi-
ger Ausbildung, eingeschoben und darin durch Führun-
gen gehalten sind. Bei aufgesteckter Löschkammer
greifen die Löschplatten mit Vorteil zwischen die Schen-
kel der u-förmigen Löschbleche in der Löschkammer
ein. Am Berührungsschutz kann die Löschkammer im
aufgesteckten Zustand insbesondere durch eine
Schnappverbindung festgelegt werden. Weiter kann
zwischen den Löschplatten ein ausbrechbarer Steg
und/oder im Berührungsschutz im Aufsteckbereich der
Löschkammer eine Ausbrechöffnung vorgesehen sein.
[0008] Es versteht sich, dass im Rahmen der Erfin-
dung Löschplatten und Löschkammer form- und dimen-
sionmässig aneinander angepasst sein sollten.
[0009] Die Eigenschaften der erfindungsgemässen
Kontakteinrichtung können weiter auch noch dadurch
verbessert werden, dass an der der Kontkattulpe zuge-
wandeten Unterseite der Berührungsschutzes zwei zwi-
schen die Schenkel der Kontakttulpe eingreifende, vor-
zugsweise etwas federnde Führungsrippen als Einführ-
hilfe für das Sicherungsmesser in die Kontakttulpe vor-
gesehen sind. Wie die Löschplatten können diese Füh-
rungsrippen ohne zusätzlichen Aufwand bei der Ausbil-
dung des Berührungsschutzes als Kunststoffspritzteil
durch einfaches Anspritzen mit erhalten werden. Durch
die durch die Führungsrippen vermittelte Zentrierung
des Sicherungsmessers trifft dieses beim Einschalten
praktisch gleichzeitig auf beide Schenkel der Kontakt-
tulpe, wodurch das Kontaktprellen und der damit ver-
bundene Abbrand stark reduziert werden.
[0010] Gemäss einer anderen bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung sind an der Kon-
taktanordnung Mittel angeformt, welche eine gezielte
Abführung der beim Öffnen oder Schliessen der NH-Si-
cherung entstehenden Gase gewährleisten. Werden
nämlich die beim Öffnen und/oder Schliessen der NH-Si-
cherung bei Trennung des Kontakts respektive bei Kon-
taktschluss entstehenden Gase nicht gezielt von den
Kontaktbereichen abgeführt, so besteht ein Risiko, dass
infolge der Anwesenheit dieser Gase in hoher Konzen-
tration Kurzschlüsse auftreten. Vorzugsweise führen
entsprechend die Mittel die Gase gezielt von den Lei-
terbereichen der Kontaktanordnung ab. Dies wird er-
reicht, indem die Gase wenigstens teilweise über eine
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unmittelbar auf der der NH-Sicherung abgewandten
Seite der Kontakttulpe angeordnete obere Abführöff-
nung und einen damit in Verbindung stehenden Abführ-
kanal aus einem vom Berührungsschutz gebildeten Ge-
häuse nach oben abgeführt werden. Alternativ oder zu-
sätzlich ist es möglich, die Gase wenigstens teilweise
über eine unmittelbar auf der der NH-Sicherung abge-
wandten Seite der Kontakttulpe angeordnete untere Ab-
führöffnung in ein vom Berührungsschutz gebildetes
Gehäuseinneres nach oben abzuführen, wobei dann
Belüftungsschlitze entsprechend am Gehäuse ange-
ordnet sind, über welche die Gase aus dem Gehäusein-
neren nach aussen austreten können und ev. Mittel an-
geordnet sind, welche die Gase nicht in den Bereich der
Sicherung zurückfliessen lassen.
[0011] Konkreter kann eine derartige bevorzugte
Ausführungsform realisiert werden, indem an einer Öff-
nung im Berührungsschutz im wesentlichen unmittelbar
auf der der NH-Sicherung abgewandten Seite der
Löschplatten wenigstens ein Abführkanal nach innen (d.
h. in Richtung des Gehäuseinneren) angeformt ist, wel-
cher mit dem Gehäuseinneren in Richtung der Kontakt-
tulpe über eine obere Abführöffnung in Verbindung
steht. Dieser Abführkanal verfügt bevorzugt über zwei
Seitenwände (insbesondere im wesentlichen senkrecht
zur vorderen Abdeckung des Gehäuses) sowie über ei-
nen horizontalen Boden, und weist weiterhin bevorzugt
auf der der NH-Sicherung abgewandten Seite einen
nach oben hin gekrümmten Boden auf. Diese Krüm-
mung dient dazu, die üblicherweise explosionsartig
beim Öffnen entstehenden Gase gezielt nicht nur nach
oben abzuführen, sondern dass die Gase ausserdem
kontrolliert und möglichst effizient von der gesamten
Kontaktanordnung abgeführt werden, indem sie zusätz-
lich nach vorne geleitet werden. Zur Stabilisierung die-
ser Konstruktion ist insbesondere bevorzugt zwischen
den Löschplatten wenigstens ein Längssteg angeord-
net, welcher sich wenigstens bis zum horizontalen Bo-
den des Abführkanals erstreckt, d. h. der sich zunächst
im Spalt zwischen den beiden Löschplatten und an-
schliessend in der oberen Abführöffnung erstreckt (der
Spalt zwischen den beiden Löschplatten und die Ab-
führöffnung sind nicht voneinander getrennt, sondern
bilden eine grosse Öffnung). Die Abführung der heissen
Gase aus dem Gehäuse kann noch besser kontrolliert
werden, indem weiterhin im Gehäuseinneren auf der
der NH-Sicherung abgewandten Seite der Kontakttulpe
eine vertikale innere Trennwand (im wesentlichen senk-
recht zur Ebene der Kontakttulpe angeordnet ist, und
indem diese vertikale innere Trennwand eine Ausspa-
rung aufweist, deren oberer Teil die obere Abführöff-
nung bildet, und deren unterer Teil eine untere Abführ-
öffnung bildet, wobei sich bevorzugt der wenigstens ei-
ne Längssteg auch über die untere Abführöffnung er-
streckt, und wobei insbesondere bevorzugt zusätzliche
seitliche Längsstege im wesentlichen parallel zum we-
nigstens einen Längssteg in der Aussparung angeord-
net sind. Diese zusätzlichen Stege dienen insbesonde-

re dem Berührungsschutz.
Weitere bevorzugte Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen be-
schrieben.

KURZE ERLÄUTERUNG DER FIGUREN

[0012] Die Erfindung soll nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen im Zusammenhang mit der
Zeichnung näher erläutert werden. Es zeigen:

Fig. 1 in einer quer geschnittenen Teildarstellung
(Schnitt A-A in Fig. 5) einen NH-Sicherungs-
lasttrennschalter nach der Erfindung mit auf-
gesteckter Löschkammer;

Fig. 2 in gleicher Darstellung den NH-Sicherungs-
lasttrennschalter ohne die Löschkammer;

Fig. 3 den NH-Sicherungslasttrennschalter in einer
längs geschnittenen Teildarstellung (Schnitt
B-B in Fig. 5);

Fig. 4 in gleicher Darstellung den NH-Sicherungs-
lasttrennschalter ohne die Löschkammer;

Fig. 5 eine perspektivische Teildarstellung des
NH-Sicherungslasttrennschalters mit aufge-
steckter Löschkammer;

Fig.6 in gleicher Darstellung den NH-Sicherungs-
lasttrennschalter, wobei die Löschkammer
separat und getrennt nach ihren Teilen dar-
gestellt ist;

Fig. 7 a) ein zweites Ausführungsbeispiel eines
NH- Sicherungslasttrennschalters ohne auf-
gesetzte Löschkammer von hinten in per-
spektivischer Ansicht; b) das zweite Ausfüh-
rungsbeispiel mit aufgesetzter Löschkammer
von hinten in perspektivischer Ansicht;

Fig. 8 a) das zweite Ausführungsbeispiel gem. Fig.
7a) von vorn in perspektivischer Ansicht; b)
das zweite Ausführungsbeispiel gem. Fig.
7b) von vorn in perspektivischer Ansicht;

Fig. 9 a) das zweite Ausführungsbeispiel gem. Fig.
7a) in einem Schnitt parallel zum Sicherungs-
messer; b) das zweite Ausführungsbeispiel
gem. Fig. 7b) in einem Schnitt parallel zum
Sicherungsmesser; und

Fig. 10 a) einen perspektivischen Einblick von unten
in das offene Gehäuse des zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels aus der Richtung der
Sicherung ; b) einen weiteren perspektivi-
schen Einblick von unten in das offene Ge-
häuse des zweiten Ausführungsbeispiels zur
Sicherung.

WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0013] Sämtliche Figuren zeigen denselben, jeweils
jedoch nur teilweise dargestellten und mit 1 bezeichne-
ten NH-Sicherungslasttrennschalter. Dieser kann
grundsätzlich einpolig, jedoch auch mehrpolig ausgebil-
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det sein. In den Figuren 5 und 6 ist eine mehrpolige Aus-
bildung erkennbar. Im folgenden wird jeweils nur ein Pol
betrachtet, wobei die erläuterten Eigenschaften dieses
Pols bei mehrpoliger Ausbildung auch auf die übrigen
Pole übertragbar sind.
[0014] Wie besonders in den Figuren 1 und 2 zu er-
kennen ist, umfasst der NH-Sicherungslasttrennschal-
ter eine Kontakttulpe 2, welche zwei gegeneinander fe-
dernde Kontaktarme 2.1 und 2.2 aufweist. Mit 3 ist eine
am besten in den Figuren 3 und 4 erkennbare NH-Siche-
rung bezeichet, welche zu beiden Seiten eines Siche-
rungskörpers ein Sicherungsmesser aufweist, von wel-
chen das in den Figuren jeweils lediglich dargestellte mit
4 bezeichnet ist. In den Figuren 1 - 4 wird dieses Siche-
rungsmesser 4 von der Kontakttuple 2 zwischen deren
Armen 2.1 und 2.2 aufgenommen.
[0015] Mit 5 ist ein Berührungsschutz bezeichnet, der
den Bereich der Kontakttulpe 2 gegen den Benutzer hin
(in den Figuren jeweils nach oben) abdeckt. Er ist ein-
teilig und spritztechnisch aus einem Kunststoff-Isolier-
material wie z.B. Polyamid hergestellt. Direkt oberhalb
der Kontakttulpe 2 ist in dem Berührungsschutz 5 eine
Durchführungsöffnung 6 freigelassen, durch welche
hindurch das Sicherungsmesser 4 zum Ein- und Aus-
schalten des NH-Sicherungslasttrennschalters durch-
führbar ist. Wie bereits erwähnt, ist die NH-Sicherung 4
üblicherweise an einem hier nicht dargestellten Schalt-
deckel befestigt, welcher häufig auch noch schwenkbar
angelegt ist. In diesem Fall lässt sich die NH-Sicherung
zusammen mit dem Schaltdeckel um dessen Anlenk-
achse herum schwenken, wie dies durch die Pfeile in
den Figuren 3 und 4 angedeutet ist.
[0016] Um den beim Ausschalten , d.h. beim Heraus-
ziehen des Sicherungsmessers 4 aus der Kontakttulpe
2 unter Last zwischen dem Sicherungsmesser 4 und der
Kontakttulpe 2 entstehenden Lichtbogen wirksam zu lö-
schen ist der NH-Sicherungslasttrennschalter 1 zum ei-
nen mit zwei Löschplatten 7 versehen. Zum anderen
kann zusätzlich auf den Löschplatten 7 bei Bedarf eine
Löschkammer 8 montiert werden.
[0017] Die Löschplatten 7 sind als hochstehende
schmale Rippen beidseitig und entlang der Durch-
schwenköffnung 6 an dem Berührungsschutz spritz-
technisch angeformt. An ihrer in den Figuren 5 und 6
hinteren oberen Ecke sind sie über einen Quersteg 7.1
miteinander verbunden. Zwischen diesem Quersteg 7.1
und dem Berührungsschutz 5 erstreckt sich auch noch
ein Längssteg 7.2.
[0018] Bei Schaltvermögen bis AC 22 bei 690 V ge-
nügen in der Regel die Löschplatten 7 als Löschmittel
für den Lichtbogen. Um höhere Schaltvermögen wie z.
B. AC 23 bei 690 zu erreichen, ist im Rahmen der Er-
findung vorgesehen, zusätzlich die bereits erwähnte
Löschkammer 8 auf den Löschplatten 7 zu montieren.
Die Montage kann dabei mit Vorteil durch einfaches Auf-
stecken erfolgen.
[0019] Wie besonders in Fig. 6 erkennbar ist, umfasst
die Löschkammer 8 ein Isolierstoffgehäuse 9 in welches

mehrere (z.B. fünf bis zehn) etwa u-förmige Löschble-
che 10 eingeschoben und darin übereinander gestapelt
gehalten sind. In Fig. 6 ist der Einfachheit halber nur ein
solches Löschblech dargestellt. Im Löschkammerge-
häuse 9 sind Führungen 11 für die Löschbleche vorge-
sehen. Zur Festlegung der Löschkammer 8 auf den
Löschplatten 7 gemäss Fig. 1 , 3 und 5 am Berührungs-
schutz 5 ist das Löschkammergehäuse 9 mit Schnapp-
haken 12 versehen, welche in Einschnappöffnungen 13
im Berührungsschutz 5 eingreifen.
[0020] Wenn die Löschkammer 8 auf die Löschplat-
ten 7 aufgesteckt ist, greifen die beiden Löschplatten 7
zwischen die u-fömigen Löschbleche 10 in der Lösch-
kammer 8 ein und decken deren u-Schenkel beiseitig
ab. Andererseits ist es jedoch vorgesehen, den erwähn-
ten Längsteg 7.2 zwischen den Löschplatten 7 vor dem
Aufstecken der Löschkammer 8 auszubrechen, um den
hinteren Verbindungsbereich der Bleche zwischen ihren
u-Schenkeln weiter freizulegen. Der Verbindungssteg
7.2 wird dazu mit Vorteil mit entsprechend geeigneten
Sollbruchstellen versehen. Ebenso ist es vorgesehen,
einen Bereich des Berührungsschutzes 5, welcher bei
aufgesteckter Löschkammer 8 unterhalb des hinteren
Verbindungsbereichs der Löschbleche zu liegen
kommt, als Ausbrechöffnung 14 auszubilden und vor
dem Aufstecken der Löschkammer 8 auszubrechen.
[0021] In den Figuren 1 und 2 ist noch eine weitere
vorteilhafte Ausgestaltung des erfindungsgemässen
NH-Sicherungslasttrennschalters dargestellt, welche
aus zwei Führungsrippen 15 besteht, die beidseitig der
Durchführungsöffnung 6 für das Sicherungsmesser 4
sowie den Löschplatten 7 etwa gegenüberliegend an
der Unterseite des Berührungsschutzes 5 angeformt
sind. Die Führungsrippen 15 sind weiter so ausgebildet,
dass sie ein Stück weit zwischen die beiden Schenkel
2.1 und 2.2 der Kontakttulpe 2 eingreifen und dadurch
eine Zentrier- und Einführhilfe für das Einführen des Si-
cherungsmessers 4 in die Kontakttulpe 2 beim Einschal-
ten bilden. Unter der Hilfestellung der Führungsrippen
15 kommt das Sicherungsmesser 4 beim Einschalten
praktisch gleichzeitig mit beiden Kontaktulpenschen-
keln 2.1 und 2.2 in Kontakt, wodurch das unerwünschte
Kontaktprellen sowie der Kontaktabbrand wesentlich
reduziert werden. Durch Ausbildung der Führungsrip-
pen etwas federnd nachgebend können auch allfällige
seitliche Toleranzen mit Vorteil ausgeglichen werden.
Die beiden Führungsrippen 15 sind, wie die Löchplatten
7, an den Berührungsschutz 5 direkt angesprizt und bil-
den insofern wie die Löschplatten ein integrales Teil von
diesem.
[0022] Ein weiteres Ausführungsbeispiel zur vorlie-
genden Erfindung ist in den Figuren 7 bis 10 dargestellt.
Die Figuren 7a) sowie 8a) zeigen dabei perspektivische
Ansichten des Ausführungsbeispiels ohne aufgesetzte
Löschkammer 8, die Figuren 7b) sowie 8b) zeigen ent-
sprechende perspektivische Ansichten des Ausfüh-
rungsbeispiels mit aufgesetzter Löschkammer 8. Bei
diesem Ausführungsbeispiel ist die Öffnung, auf welche
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die Löschkammer 8 im Bedarfsfall aufgesetzt wird, nicht
mit einer Ausbrechplatte versehen, sondern immer of-
fen, d. h. auch bei Verwendung ohne Löschkammer 8.
[0023] In Fig. 7a) ist erkennbar, wie in der Oberfläche
des Gehäuses, d. h. im Berührungsschutz 5 ein Loch
unmittelbar angrenzend an den Bereich der Löschplat-
ten 7 vorhanden ist, in welchem Loch ein Abführkanal
16 angeordnet ist. Der der NH-Sicherung 3 abgewandte
Endbereich der Löschplatten 7, d. h. der Schlitz zwi-
schen den beiden Löschplatten 7, in welchem der be-
reits weiter oben erwähnte Längssteg 7.2 angeordnet
ist, erweitert sich mit anderen Worten in der Kontaktan-
ordnung nach unten zu einer oberen Abführöffnung 26,
welche einen Eintritt von bei der Kontakttulpe 2 entste-
henden Gasen in den Abführkanal 16 erlaubt. Der
Längssteg 7.2 zwischen den beiden Löschplatten ist in
diesem Fall nach unten verlängert, sodass die obere
Abführöffnung 26 zentral von diesem Längssteg 7.2 ge-
teilt wird. Seitlich beidseitig neben diesem Längssteg
7.2 sind ausserdem zur weitergehenden Stabilisierung
der Konstruktion zwei seitliche Längsstege 19 parallel
zum Längssteg 7.2 angeordnet. Die Gase treten ent-
sprechend durch die zwischen diesen Längsstegen 7.2
respektive 19 gebildeten Schlitze hindurch. Die zwei
seitlichen Längsstege 19 übernehmen ausserdem die
Aufgabe, insbesondere in Abwesenheit einer Lösch-
kammer 8 den Berührungsschutz, welcher bei alleiniger
Anwesenheit des zentralen Längsstegs 7.2 unter Um-
ständen nicht genügend gewährleistet ist, sicherzustel-
len. Der Abführkanal 16 verfügt über einen horizontalen
Boden 17, welcher parallel zur oberen Gehäusefläche
und etwas in die Tiefe versetzt angeordnet ist. In diesem
speziellen Fall weist die Vertiefung eine Tiefe von im Be-
reich von 8 bis 15 mm auf, wobei diese Tiefe natürlich
auch von der Spezifikation der Kontaktanordnung und
der damit verbundenen Grösse der NH-Sicherung ab-
hängt. So ist für eine Anordnung der Grösse 1 (250A)
die Tiefe 9 mm, bei Grösse 2 (400A) und Grösse 3
(630A) 12 mm. Seitlich wird der Abführkanal 16 durch
zwei Seitenwände 18 begrenzt. Ebenfalls erkennbar in
Fig. 7a) sind die zusätzliche Belüftungsschlitze 21 auf
der Frontseite des Gehäuses, sowie zusätzlichen Be-
lüftungsschlitze 22 in der oberen Seitenwand des Ge-
häuses. Mit obere Seitenwand wird in diesem Fall die
dem Betrachter zugewandte Seitenwand des Gehäu-
ses bezeichnet. Die Funktion dieser zusätzlichen Belüf-
tungsschlitze wird weiter unten ersichtlich.
[0024] Fig. 8a) zeigt zusätzlich die besondere Ausge-
staltung des Abführkanals 16. Dieser weist nämlich in
seinem der Sicherung abgewandten Bereich einen ge-
krümmten Boden 20 auf. Die nach oben gerichtete
Krümmung dieses unteren Bodens führt dazu, dass die
üblicherweise bei der Kontaktierung entstehende, ex-
plosionsartige Welle von heissen Gasen gezielt zu-
nächst parallel zur Hauptrichtung des Sicherungsmes-
sers 4 transportiert wird, und anschliessend durch die
Krümmung ebenso gezielt in Einschubrichtung der Si-
cherungen, d. h. aus der Frontseite des Gehäuses her-

ausgeleitet wird. Dies ist erforderlich, um eine optimale
und effiziente Ableitung der Gase zu gewährleisten.
[0025] Fig. 7b) zeigt nun die entsprechende Kon-
taktanordnung mit aufgesetzter Löschkammer 8. Das
Gehäuse 9 der Löschkammer 8 verfügt auf seiner der
Sicherung abgewandten Seite jeweils zwischen den
Löschblechen 10 über Belüftungsschlitze 24, welche
ebenfalls eine effiziente Abführung der entstehenden
Gase aus dem Bereich der Kontakte gewährleistet, und
gegebenenfalls auftretende Wärmeentwicklung abfüh-
ren kann. Insbesondere ist in Fig. 7b) erkennbar wie die
Löschkammer die Öffnung des Abführkanals 16 nicht
vollständig überdeckt, sondern in der der Sicherung ab-
gewandten Region eine Öffnung freilässt, sodass auch
bei aufgesetzter Löschkammer 8 die entstehenden Ga-
se durch die aufgesetzte Löschkammer nicht behindert
werden. Entsprechend wird auch ersichtlich, warum der
gekrümmte Bereich 20 des Bodens des Abführkanals
16 etwas von der Hinterkante der Löschplatten 7 ver-
setzt angeordnet ist. Mit anderen Worten befindet sich
die Löschkammer 8 im wesentlichen über dem flachen
Boden 17 des Abführkanals 16, d. h. in diesem Bereich
wird das austretende Gas zunächst nur parallel zur
Frontseite des Gehäuses geführt, und erst hinter der der
Löschkammer 9 werden die Gase durch den gekrümm-
ten Boden 20 aus der Vertiefung des Abführkanals 16
heraus abgelenkt.
[0026] Die entsprechende Fig. 8b) zeigt die Kon-
taktanordnung mit aufgesetzter Löschkammer 8 gem.
Fig. 7b) in einer Ansicht von der Seite der NH-Sicherun-
gen.
[0027] Fig. 9a) zeigt einen Schnitt durch eine Kon-
taktanordnung ohne aufgesetzte Löschkammer 8. dar-
auf ist insbesondere erkennbar, wie die Führung der
beim Kontaktschluss entstehenden Gase innerhalb des
Gehäuses weiterhin optimiert wird, indem eine vertikale
innere Trennwand 25 vorgesehen wird, welche den Be-
reich, in welchem das Sicherungsmesser 4 angeordnet
ist, vom weiteren Gehäuseinneren 28 im wesentlichen
abtrennt. Die Trennwand 25 verfügt nun in ihrem ober-
sten, d. h. der Frontseite des Gehäuses zugewandten
Bereich über die bereits obengenannte obere Abführ-
öffnung 26, welche in den Abführkanal 16 mündet. Wei-
terhin ist in der Trennwand 25 eine untere Abführöffnung
27 angeordnet, durch welche entstehende Gase in das
Gehäuseinnere 28 austreten können. Entsprechend tritt
ein erster Teil der entstehenden Gase durch die obere
Abführöffnung 26, und ein zweiter Teil tritt in den Bereich
28 aus. Von dort werden die Gase nun an einem Zu-
rückfliessen in den Bereich der Kontakte durch die
Trennwand 25 gehindert. Die Gase werden über die be-
reits weiter oben erwähnten Belüftungsschlitze 21 und
22 aus dem Gehäuseinneren 28 abgeführt. Die Kombi-
nation einer direkten Abführung über den Abführkanal
16 mit einer indirekten Abführung über die untere Ab-
führöffnung 27 zunächst in das Gehäuseinnere 28 und
dann über die Schlitze 21 und 22 nach aussen, wobei
durch die vertikale innere Trennwand 25 verhindert wird,
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dass die Gase aus dem Gehäuseinneren 28 wieder zu-
rück in den Bereich der Kontakte treten, erweist sich als
besonders effizient.
[0028] Fig. 9b) zeigt wiederum die Anordnung gem.
Fig. 9a) mit aufgesetzter Löschkammer 8. Wie bereits
weiter oben erwähnt befindet sich die Löschkammer 8
im wesentlichen über dem flachen Bereich 17 des Bo-
dens von 16, wodurch eine optimale Kaminwirkung
auch bei aufgesetzter Löschkammer 8 erreicht werden
kann.
[0029] Zur abschliessenden Illustration der Anord-
nung von Abführkanal 16, vertikaler innerer Trennwand
25 respektive insbesondere der unteren Abführöffnung
27, sind in den Figuren 10a) und b) ausserdem perspek-
tivische Ansichten in den Innenraum einer Kontaktan-
ordnung von unten dargestellt. Insbesondere aus Fig.
10a) wird ersichtlich, dass sich der Längssteg 7.2 sowie
die beiden seitlichen Längsstege 19 nicht nur über die
obere Abführöffnung 26 erstrecken, sondern ausser-
dem über die untere Abführöffnung 27. Wiederum kann
so eine erhöhte Stabilität der Konstruktion gewährleistet
werden. Insbesondere wird aber dadruch ein weiterge-
hender Berührungsschutz gewährleistet.

BEZEICHNUNGSLISTE

[0030]

1 NH-Sicherungslasttrennschalter
2 Kontakttulpe
2.1, 2.2 Kontaktarme der Kontakttulpe
3 NH-Sicherung
4 Sicherungsmesser
5 Berührungsschutz
6 Durchführungsöffnung im Berührungs-

schutz
7 Löschplatten
7.1 Quersteg zwischen den Löschplatten
7.2 Längssteg zwischen den Löschplatten
8 Löschkammer
9 Löschkammergehäuse
10 Löschbleche
11 Führungen für Löschbleche im Löschkam-

mergehäuse
12 Schnapphaken
13 Einschnappöffnungen im Berührungsschutz
14 Ausbrechöffnung im Berührungsschutz
15 Führungsrippen
16 Abführkanal
17 flacher Boden von 16
18 Seitenwand von 16
19 seitliche Längsstege in Abführöffnung 26/27
20 gekrümmter Boden von 16
21 Belüftungsschlitze in 5
22 Belüftungsschlitze in oberer/unterer Seiten-

wand von Gehäuse
23 Trennwand zwischen Sicherungsbereichen
24 Belüftungsschlitze in 9

25 vertikale innere Trennwand
26 obere Abführöffnung
27 untere Abführöffnung
28 Gehäuseinneres

Patentansprüche

1. Kontaktanordnung für NH-Sicherungslasttrenn-
schalter (1), NH-Sicherungslastschaltleisten oder
dergleichen mit einer Kontakttulpe (2) zur Aufnah-
me eines Messers (4) einer NH-Sicherung (3) und
mit einem Berührungsschutz (5) für die Kontakttul-
pe (2), welcher mit einer Öffnung (6) für das Durch-
führen des Sicherungsmessers (4) sowie angren-
zend an diese Öffnung (6) mit angeformten Lösch-
platten (7) als Lichtbogen-Löschmittel versehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass als Löschmittel
zusätzlich zu den Löschplatten (7) eine lediglich be-
darfsweise auf diesen montierbare, mit Löschble-
chen (10) versehene Löschkammer (8) vorgesehen
ist.

2. Kontaktanordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Löschkammer (8) ein Iso-
lierstoffgehäuse (9) umfasst in welches die Lösch-
bleche (10) eingeschoben und durch Führungen
(11) gehalten sind.

3. Kontaktanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Löschbleche (10) etwa u-förmig sind und dass
die Löschplatten (7) bei montierter Löschkammer
(8) zwischen die Schenkel der u-förmigen Lösch-
bleche (10) in der Löschkammer (8) eingreifen.

4. Kontaktanordnung nach einem der Ansprüche 1 -
3, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den
Löschplatten (7) ein ausbrechbarer Steg (7.2) vor-
gesehen ist, wobei bevorzugt im wesentlichen an
der Oberkante der Löschplatten (7) ein Quersteg
(7.1) angeordnet ist, welcher die Löschplatten (7)
miteinander verbindet, und an welchem insbeson-
dere bevorzugt der ausbrechbare Steg (7.2) mit sei-
nem oberen Ende angeformt ist.

5. Kontaktanordnung nach einem der Ansprüche 1 -
4, dadurch gekennzeichnet, dass im Berührungs-
schutz (5) im Aufsteckbereich der Löschkammer (8)
eine Ausbrechöffnung (14) vorgesehen ist.

6. Kontaktanordnung nach einem der Ansprüche 1 -
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Löschkam-
mer (8) am Berührungsschutz (5) im aufgesteckten
Zustand, vorzugsweise durch eine Schnappverbin-
dung (12, 13), festlegbar ist.

7. Kontaktanordnung nach einem der Ansprüche 1 -
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6, dadurch gekennzeichnet, dass an der der
Kontkattulpe (2) zugewandten Unterseite der Be-
rührungsschutzes (5) zwei zwischen die Schenkel
(2.1, 2,2) der Kontaktulpe (2) eingreifende Füh-
rungsrippen (15) als Einführhilfe für das Siche-
rungsmesser (4) in die Kontaktulpe (2) vorgesehen
sind.

8. Kontaktanodnung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel
(16,17,18,20,25,26,27) angeordnet sind, welche ei-
ne gezielte Abführung der beim Öffnen oder
Schliessen der NH-Sicherung (3) entstehenden
Gase gewährleisten.

9. Kontaktanordnung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel
(16,17,18,20,25,26,27) die Gase gezielt von den
Kontaktbereichen der NH_Sicherung (3) abführen,
indem die Gase wenigstens teilweise über eine un-
mittelbar auf der der NH-Sicherung (3) abgewand-
ten Seite der Kontakttulpe (2) angeordnete obere
Abführöffnung (26) und einen damit in Verbindung
stehenden Abführkanal (16) aus einem vom Berüh-
rungsschutz (5) gebildeten Gehäuse nach oben ab-
geführt werden, und/oder wenigstens teilweise
über eine unmittelbar auf der der NH-Sicherung (3)
abgewandten Seite der Kontakttulpe (2) angeord-
nete untere Abführöffnung (27) in ein vom Berüh-
rungsschutz (5) gebildetes Gehäuseinneres (28)
nach oben abgeführt werden, wobei Belüftungs-
schlitze (21,22) angeordnet sind, über welche die
Gase aus dem Gehäuseinneren (28) nach aussen
austreten können.

10. Kontaktanordnung nach einem der Ansprüche 8
oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass an einer
Öffnung vom Berührungsschutz (5) unmittelbar auf
der der NH-Sicherung (3) abgewandten Seite der
Löschplatten (7) wenigstens ein Abführkanal (16)
nach innen angeformt ist, welcher mit dem Gehäus-
einneren (28) in Richtung der Kontakttulpe (2) über
eine obere Abführöffnung (26) in Verbindung steht,
welcher zwei Seitenwände (18) sowie einen flachen
Boden (17) aufweist, und welcher bevorzugt auf der
der NH-Sicherung (3) abgewandten Seite einen
nach oben hin gekrümmten Boden (20) aufweist,
wobei insbesondere bevorzugt zwischen den
Löschplatten (7) wenigstens ein Längssteg (7.2)
angeordnet ist, welcher sich wenigstens bis zum
horizontalen Boden (17) des Abführkanals (16) er-
streckt.

11. Kontaktanordnung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass weiterhin im Gehäuseinneren
(28) auf der der NH-Sicherung (3) abgewandten
Seite der Kontakttulpe (2) eine vertikale innere
Trennwand (25) im wesentlichen senkrecht zur

Ebene der Kontakttulpe (2) angeordnet ist, und
dass diese vertikale innere Trennwand (25) eine
Aussparung aufweist, deren oberer Teil die obere
Abführöffnung (26) bildet, und deren unterer Teil ei-
ne untere Abführöffnung (27) bildet, wobei sich be-
vorzugt der wenigstens eine Längssteg (7.2) auch
über die untere Abführöffnung (27) erstreckt, und
wobei insbesondere bevorzugt zusätzliche seitliche
Längsstege (16) im wesentlichen parallel zum we-
nigstens einen Längssteg (7.2) in der Aussparung
angeordnet sind.
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